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Antragsteller: Kreissportbund Rotenburg (Wümme) e. V. 
 
Maßnahme: Jährliche Entgelte und Aufwandsentschädigungen der 

Übungsleiter 
 
Erläuterungen: Der Kreissportbund erhält seit langem als institutionelle 

Förderung einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 92.000 €. 
Dieser wird an die angehörigen Vereine in Form von 
Übungsleiterzuschüssen weitergegeben.  
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Antragsteller: Reitverein Sottrum u. Umgebung e. V. 
 
Maßnahme: Grundlegende Erneuerung des Richterturmdaches 
 
Kosten: Gesamtsumme 13.898,45 € 
 davon Eigenleistungen  0,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

2.779,69 € 
3.474,61 € 

0,00 € 
0,00 € 

7.644,15 € 
13.898,45 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 13.898,45 € 
 Fördersumme (20%) 2.779,69 € 
 
Erläuterungen: Das vorhandene Dach des Richterturms war undicht und 

musste komplett neu eingedeckt werden. 
Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen. Eine Zustim-
mung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn lag vor. 
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Antragsteller: Schützenverein Badenstedt e. V. 
 
Maßnahme: Sanierung des Schießstanddaches 
 
Kosten: Gesamtsumme 21.000,00 € 
 davon Eigenleistungen 0,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

4.000,00 € 
2.000,00 € 
5.000,00 € 

0,00 € 
10.000,00 € 
21.000,00 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 21.000,00 € 
 Fördersumme (19%) * 4.000,00 € 
 
Erläuterungen: Das undichte Dach des Schießstandes bedarf der Sanierung. 

Die Maßnahme ist für 2017 vorgesehen. Einem vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn wurde zugestimmt. 
 
* Fördersumme lt. Antrag 
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Antragsteller: Schützenverein Farven u. Umg. e. V. 
 
Maßnahme: Renovierung und Modernisierung des Schießstandes 
 
Kosten: Gesamtsumme 66.000,00 € 
 davon Eigenleistungen (400 Std. zu je 15 €) 6.000,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

13.200,00 € 
13.200,00 € 
18.000,00 € 

0,00 € 
21.600,00 € 
66.000,00 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 66.000,00 € 
 Fördersumme (20%) 13.200,00 € 
 
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Maßnahme sind folgende Arbeiten 

geplant: 
• Behebung von Feuchtigkeitsschäden, 
• Erneuerung der sanitären Anlagen, 
• Erneuerung der Fußböden (inkl. Estrich), 
• Umstellung der Heizung von Öl auf Gas, 
• Erneuerung und Abdichtung des Daches 
 
Da die Arbeiten z. T. keinen Aufschub duldeten wurden sie 
entsprechend kurzfristig ausgeführt. Einem vorzeitigen Maß-
nahmenbeginn wurde zugestimmt. 
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Antragsteller: TuS Ahausen von 1927 e. V. 
 
Maßnahme: Sanierung des Sportplatzes 
 
Kosten: Gesamtsumme 11.040,82 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

2.208,16 € 
2.500,00 € 
3.312,25 € 

0,00 € 
3.020,41 € 

11.040,82 € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 11.040,82 € 
 Fördersumme (20%) 2.208,16 € 
 
Erläuterungen: Der Sportplatz bedurfte der Sanierung. Dazu gehörten folgen-

de Maßnahmen: 
• aerifizieren (belüften), 
• nachsäen, 
• einebenen, 
• Einbringen einer Maulwurfsperre 
 
Da die Arbeiten z. T. keinen Aufschub duldeten wurden sie 
entsprechend kurzfristig ausgeführt. Einem vorzeitigen Maß-
nahmenbeginn wurde rechtzeitig zugestimmt. 
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Antragsteller: Schützenverein Wittkopsbostel von 1919 e. V. 
 
Maßnahme: Anschaffung einer eklektronischen Luftgewehrschießanlage 
 
Kosten: Gesamtsumme 11.490,00 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0,00 € 
 
Finanzierung 
lt. Antrag: 

Zuwendung Landkreis 
Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

3.447,00 € 
5.745,00 € 

0,00 € 
2.000,00 € 

298,00 € 
11.490,00 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 11.490,00 € 
 Fördersumme (16,3%) 1.872,50 € 
 
Erläuterungen: Um insbesondere für Jugendliche attraktiver zu werden, 

möchte der Verein eine elektronische Luftgewehr-
Schießanlage anschaffen. Da der Verein nicht in der Lage ist, 
selbst ein Gebäude vorzuhalten, soll die Anlage vor der Benut-
zung im Dorfgemeinschaftshaus auf- und anschließend wieder 
abgebaut werden.  
Aufgrund der Mobilität der Anlage könnte sie auch als Sport-
gerät angesehen werden, was eine Förderung nach der Ver-
waltungshandreichung ausdrücklich ausschließen würde. Al-
lerdings sind bereits fest eingebaute Anlagen bauähnlicher 
Modelle gefördert worden. Um hier eine Schlechterstellung 
des Vereins aufgrund seiner wirtschaftlichen Lage, kein eige-
nes Gebäude vorhalten zu können, zu vermeiden, wird vorge-
schlagen, die Maßnahme doch zu fördern. 
 
Allerdings kann die beantragte Summe nicht gewährt werden, 
da nach der Verwaltungshandreichung die Kreisbeteiligung 
nicht höher sein darf als die Eigenbeteiligung. Nach Anpas-
sung stellt sich die Finanzierung wie folgt dar: 
Landkreis = 1.872,50 € 
Gemeinde(n) = 5.745,00 € 
Dritte = 2.000,00 € (Sparkasse und Volksbank je 1.000 €) 
Eigenbeteiligung = 1.872,50 
Summe = 11.490,00 
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Antragsteller: Leichtathletik-Vereinigung (LAV) Zeven 
 
Maßnahme: Anpassung der Diskuswurfanlage 
 
Kosten: Gesamtsumme 20.000,00 € 
 davon Eigenleistungen (107 Std. zu je 15 €) 1.600,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

4.000,00 € 
4.000,00 € 
6.000,00 € 

0,00 € 
6.000,00 € 

20.000,00 € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 20.000,00 € 
 Fördersumme (20%) 4.000,00 € 
 
Erläuterungen: Der Diskusring auf der B-Anlage an der Kanalstraße entspricht 

nicht mehr den Sicherheitsstandards einer Wettkampfanlage. 
Selbst Training ist nur unter erhöhten Sicherheitsvorkehrun-
gen möglich. Daher soll die Anlage entsprechend ertüchtigt 
werden. 
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Antragsteller: SV Ippensen e. V. von 1961 
 
Maßnahme: Erneuerung der Heizungsanlage und Umstellung auf regene-

rative Energie für das Sporthaus 
 
Kosten: Gesamtsumme 24.966,75 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

4.993,35 € 
7.490,03 € 
7.490,03 € 

0,00 € 
4.993,34 € 

24.966,75 € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 24.966,75 € 
 Fördersumme (20%) 4.993,35 € 
 
Erläuterungen: Die abgängige Heizungsanlage im Sporthaus soll durch eine 

Solaranlage mit unterstützender Gasbrennwerttechnik ersetzt 
werden. 
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Antragsteller: Schützenverein Winkeldorf e. V. 
 
Maßnahme: Erneuerung des Hallendaches 
 
Kosten: Gesamtsumme 10.796,65 € 
 davon Eigenleistungen (280 Std. zu je 15 €) 4.200,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter (Mitgliederspenden) 
Eigenbeteiligung 
Summe 

2.159,33 € 
1.979,00 € 
1.139,00 € 

0,00 € 
5.519,32 € 

10.796,65 € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 10.796,65 € 
 Fördersumme (20%) 2.159,33 € 
 
Erläuterungen: Das Dach der Schützenhalle in Winkeldorf ist komplett zu er-

neuern. 
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Antragsteller: Schützenverein Bothel e. V. von 1912 
 
Maßnahme: Elektronische Anlage für den Luftgewehrschießstand 
 
Kosten: Gesamtsumme 24.049,30 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

4.000,00 € 
2.000,00 € 
7.214,79 € 

0,00 € 
10.834,51 € 
24.049,30 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 24.049,30 € 
 Fördersumme (16,6%) * 4.000,00 € 
 
Erläuterungen: Der Verein möchte eine elektronische Scheiben-Anlage Modell 

„DISAG OpticScore WLAN/Tablet“ in seinem Luftgewehr-
schießstand installieren. 
 
* Fördersumme lt. Antrag 
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Antragsteller: SV Rot-Weiß Scheeßel v. 1920 e. V. 
 
Maßnahme: Errichtung einer Flutlichtanlage 
 
Kosten: Gesamtsumme 62.000,00 € 
 davon Eigenleistungen (800 Std. zu je 15 €) 12.000,00 € 
 
Finanzierung  
lt. Antrag: 

Zuwendung Landkreis 
Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

10.000,00 € 
15.000,00 € 
15.000,00 € 
2.500,00 € 

19.500,00 € 
62.000,00 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 25.000,00 € 
 Fördersumme (20%) 5.000,00 € 
 
Erläuterungen: Der Verein möchte einen zweiten Platz mit einer Flutlichtanla-

ge ausrüsten, damit der bereits beleuchtete Platz in der dunk-
len Jahreszeit entlastet werden kann. 
 
Nach der Verwaltungshandreichung beträgt die Höchstgrenze 
der zuwendungsfähigen Kosten bei Beleuchtungsanlagen 
25.000 €.  
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Antragsteller: MTV Wilstedt e. V. 
 
Maßnahme: Erneuerung alter Türen und Fenster im Vereinsheim 
 
Kosten: Gesamtsumme 12.218,15 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

2.443,63 € 
4.887,26 € 
2.443,63 € 

0,00 € 
2.443,63 € 

12.218,15 € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 12.218,15 € 
 Fördersumme (20%)  2.443,63 € 
 
Erläuterungen: Die in den Jahren 1979/1980 im Vereinsheim eingebauten 

Türen und Fenster sind inzwischen verschlissen und müssen 
ersetzt werden. 
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Antragsteller: Schützenverein Elsdorf u. Umg. e. V. 
 
Maßnahme: Umbau der Schützenhalle 
 
Kosten: Gesamtsumme 312.500,00 € 
 davon Eigenleistungen (1300 Std. zu je 15 €) 19.500,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

50.000,00 € 
50.000,00 € 
88.000,00 € 

0,00 € 
124.500,00 € 
312.500,00 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 250.000,00 € 
 Fördersumme (20%) 50.000,00 € 
 
Erläuterungen: Da die Halle in Teilen stark sanierungsbedürftig ist, sollen die 

Aufenthaltsräume abgebrochen und ein etwa gleichgroßer 
Ersatzbau erstellt werden. 
 
Nach der Verwaltungshandreichung beträgt die Höchstgrenze 
der zuwendungsfähigen Kosten 250.000 €. 
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Antragsteller: TSV Oerel-Barchel e. V. 
 
Maßnahme: Sanierung der Umkleidekabinen Sportplatz Barchel 
 
Kosten: Gesamtsumme 12.322,59 € 
 davon Eigenleistungen (40 Std. zu je 15 €) 600,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

2.464,52 € 
2.464,52 € 
3.516,77 € 

0,00 € 
3.876,78 € 

12.322,59 € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 12.322,59 € 
 Fördersumme (20%) 2.464,52 € 
 
Erläuterungen: Im Bereich der Umkleidekabinen soll ein Duschraum saniert 

und eine Lüftungsanlage eingebaut werden. 
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Antragsteller: SV Eintracht Hepstedt/Breddorf e. V. 
 
Maßnahme: Neubau einer Flutlichtanlage 
 
Kosten: Gesamtsumme 36.800,00 € 
 davon Eigenleistungen (950 Std. zu je 15 €) 1.800,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

5.000,00 € 
16.000,00 € 
7.000,00 € 

0,00 € 
8.800,00 € 

36.800,00 € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 25.000,00 € 
 Fördersumme (20%) 5.000,00 € 
 
Erläuterungen: Auf dem Sportplatz in Hepstedt soll die erste Flutlichtanlage 

errichtet werden. 
 
Nach der Verwaltungshandreichung beträgt die Höchstgrenze 
der zuwendungsfähigen Kosten bei Beleuchtungsanlagen 
25.000 €. 
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Antragsteller: Heeslinger SC e. V. 
 
Maßnahme: Neubau einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Wiersdorf 
 
Kosten: Gesamtsumme (netto) 61.141,40 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

5.000,00 € 
18.340,00 € 
18.340,00 € 

0,00 € 
19.461,40 € 
61.141,40 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 25.000,00 € 
 Fördersumme (20%) 5.000,00 € 
 
Erläuterungen: Auf dem Sportplatz in Wiersdorf soll die erste Flutlichtanlage 

errichtet werden. 
 
Nach der Verwaltungshandreichung beträgt die Höchstgrenze 
der zuwendungsfähigen Kosten bei Beleuchtungsanlagen 
25.000 €. 
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Antragsteller: Bremervörder Tennissportverein e. V. 
 
Maßnahme: Grundsanierung von zwei Tennisplätzen 
 
Kosten: Gesamtsumme 24.963,82 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

4.992,76 € 
0,00 € 

7.489,15 € 
0,00 € 

12.481,91 € 
24.963,82 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 24.963,82 € 
 Fördersumme (20%) 4.992,76 € 
 
Erläuterungen: Der Verein möchte seine Tennisplätze Nrn. 4 und 5 sanieren. 
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Antragsteller: Schützenkorps Rotenburg (Wümme) v. 1818 e. V. 
 
Maßnahme: Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen an der Schieß-

sportstätte 
 
Kosten: Gesamtsumme 86.000,00 € 
 davon Eigenleistungen (733 Std. zu je 15 €) 11.000,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

17.200,00 € 
17.200,00 € 
17.200,00 € 

0,00 € 
34.400,00 € 
86.000,00 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 86.000,00 € 
 Fördersumme (20%) 17.200,00 € 
 
Erläuterungen: Zur Instandhaltung plant der Verein insbesondere folgende 

Maßnahmen: 
• Erneuerung der Scheiben-Zuganlage mit optischer Treffer-

anzeige, 
• Umbau der Schießstandausstattung 
• Dachsanierung infolge Undichtigkeiten 
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Antragsteller: TV Hassendorf e. V. 
 
Maßnahme: Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung in der Turnhalle 
 
Kosten: Gesamtsumme 28.981,30 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

5.796,00 € 
8.694,00 € 
8.694,00 € 

0,00 € 
5.797,30 € 

28.981,30 € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 28.981,30 € 
 Fördersumme (20%) 5.796,00 € 
 
Erläuterungen: Auf dem Dach der Kleinturnhalle des TV Hassendorf soll eine 

Solaranlage zur Unterstützung der Brauchwasserbereitung 
installiert werden. Acht Kollektoren werden die Gasheizung bei 
der Erwärmung des Duschwassers unterstützen. 
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Antragsteller: MTV Elm von 1911 e. V. 
 
Maßnahme: Austausch der Gastherme im Umkleidehaus 
 
Kosten: Gesamtsumme 14.154,24 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0,00 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter (Elmer Bürgerstif-
tung) 
Eigenbeteiligung 
Summe 

2.830,85 € 
0,00 € 

4.246,27 € 
400,00 € 

 
6.672,12 € 

14.154,24 € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 14.154,24 € 
 Fördersumme (20%) 2.830,85 € 
 
Erläuterungen: Eine wirtschaftliche Reparatur der veralteten und defekten 

Gastherme im Umkleidehaus ist nicht mehr möglich, so dass 
sie zu ersetzen ist. 
 
Der Antrag ist am 25.08.2017 – und damit grds. verfristet – 
eingegangen. Die Verwaltungshandreichungen sehen in 
Ausnahmefällen die Antragsfrist auch dann gewahrt, wenn 
besondere Umstände erkennen lassen, dass der 15.08. nicht 
eingehalten werden konnte und der Antrag spätestens am 
15.10. eingeht. 
Im vorliegenden Fall kann im Umkleidehaus nicht mehr warm 
geduscht werden. Dies war zwar schon vor dem 15.08. 
bekannt und der Verein hätte den Antrag rechtzeitig stellen 
können. Andererseits wäre wegen der Dringlichkeit in jedem 
Fall ein positiver Beschlussvorschlag gemacht worden, wenn 
die Heizung nach dem 15.08. ausgefallen und ein 
Förderantrag bis zum 15.10. gestellt worden wäre. 
 
Daher wird hier ausnahmsweise die Gewährung eines 
Zuschusses empfohlen. 
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Antragsteller: Golfclub Königshof Sittensen e. V. 
 
Maßnahme: Errichtung eines Sanitärcontainers mit einer Sammelgrube 
 
Kosten: Gesamtsumme 15.801,43 € 
 davon Eigenleistungen (80 Std. zu je 15 €) 1.200,00 € 
 
Finanzierung 
(lt. Antrag): 

Zuwendung Landkreis 
Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter (Mitgliederspenden) 
Eigenbeteiligung 
Summe 

720,00 € 
960,00 € 

3.336,00 € 
6.175,00 € 
4.610,43 € 

15.801,43 € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 0,00 € 
 Fördersumme 0,00 € 
 
Erläuterungen: Der Verein hat auf dem Golfplatzgelände einen 

Sanitärcontainer mit einer Sammelgrube errichtet. Mit 
Schreiben vom 13.10.2017 hat er angezeigt, dass die 
Maßnahme abgeschlossen ist und bittet um Auszahlung des 
Zuschusses. 
 
Einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde mangels 
entsprechendem Antrag nicht zugestimmt. Nach der 
Verwaltungshandreichung 5.1 werden Maßnahmen, die vor 
Erteilung eines Bewilligungsbescheides des Landkreises 
begonnen worden sind, nicht gefördert, es sei denn, der 
Landkreis hat auf Antrag einem vorzeitigen Maßnahmebeginn 
zugestimmt. Über diese Regelungen wurde der Verein mit der 
Eingangsbestätigung vom 18.05.2017 auch informiert. 
 
Es wird empfohlen, den Antrag abzulehnen. 
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Antragsteller: Bartelsdorfer SV e. V. von 1932 
 
Maßnahme: Erstausstattung der Umkleidekabinen 
 
Kosten: Gesamtsumme 6.000,00 € 
 davon Eigenleistungen (33 Std. zu je 15 €) 500,00 € 
 
Finanzierung 
(lt. Antrag): 

Zuwendung Landkreis 
Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

1.200,00 € 
1.200,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

3.600,00 € 
6.000,00 € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 0,00 € 
 Fördersumme 0,00 € 
 
Erläuterungen: Der Verein hat in den letzten Jahren ein neues Sporthaus 

errichtet. Dafür sind ihm in den Jahren 2015 und 2016 
(Erhöhungsantrag) auch Zuschüsse über 41.200 € gewährt 
worden. Nun beantragt der die Erstaussattung der neuen 
Umkleidekabinen. 
Nach der Verwaltungshandreichung sind nur Maßnahmen mit 
einer Investitionssumme von mindestens 10.000 € 
förderfähig. Zudem sind Kosten für Erstausstattungen mit der 
Hauptmaßnahme – hier dem Neubau – zu verbinden. 
 
Es wird empfohlen, den Antrag abzulehnen. 
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Antragsteller: Samtgemeinde Bothel 
 
Maßnahme: Sanierung/Teilerneuerung der "kleinen" Sporthalle in Bothel 
 
Kosten: Gesamtsumme 178.596,39 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0,00 € 
 
Finanzierung 
(lt. Antrag): 

Zuwendung Landkreis 
Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

35.719,27 € 
      € 
      € 

112.516,00 € 
30.361,12 € 

      € 
 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 0,00 € 
 Fördersumme 0,00 € 
 
Erläuterungen: Die Samtgemeinde Bothel möchte im nächsten Jahr die sog. 

kleine Sporthalle auf dem Grundstück der Oberschule in 
Bothel sanieren. Dabei handelt es sich um den alten Teil der 
Sporthalle (1966), der schon vor dem größeren Anbau 
errichtet wurde. Der Bau erfolgte seinerzeit als Schulturnhalle.  
 
Die Maßnahme soll weitgehend aus dem Programm 
„Zuwendung zur Förderung der integrierten ländlichen 
Entwicklung“ gefördert werden. 
 
Nach Mitteilung der Samtgemeinde werde die alte Sporthalle 
überwiegend durch den Vereins- und Breitensport genutzt. 
Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen fände die kleine 
Sporthalle für den Schulsport nur noch als 
Ausweichmöglichkeit Verwendung.  
 
Für die Turnhalle wurden in der Vergangenheit mehrfach 
Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse gewährt. 
Verwaltungsseitig wird die Turnhalle weiterhin als 
Schulturnhalle gesehen, für die die gesetzlichen Zuwendungen 
des § 117 NSchG (Kreisschulbaukasse) in Betracht kommen 
und vor freiwilligen Leistungen wie die der 
Sportstättenförderung Vorrang haben. 
 
Nach den Verwaltungshandreichungen sind parallele 
Förderungen ausgeschlossen.  
 
Es wird empfohlen, den Antrag abzulehnen. 
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Antragsteller: Schützengesellschaft Selsingen e. V. 
 
Maßnahme: Anschaffung einer neuen Heizungsanlage 
 
Kosten: Gesamtsumme 2.724,23 € 
 davon Eigenleistungen (0 Std. zu je 15 €) 0 € 
 
Finanzierung: Zuwendung Landkreis 

Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

544,85 € 
      € 
      € 
      € 
      € 
      € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten 0,00 € 
 Fördersumme 0,00 € 
 
Erläuterungen: Der Verein möchte in seinem Schießstand die alte 

Heizungsanlage ersetzen. Die reinen Materialkosten belaufen 
sich auf 2.724,23 €. Die Installation kann in Eigenleistung 
druchgeführt werden. 
 
Nach der Verwaltungshandreichung sind nur Maßnahmen mit 
einer Investitionssumme von mindestens 10.000 € 
förderfähig. Auch unter Berücksichtigung der bisher nicht 
mitgeteilten Eigenleistungen wird die Mindest-
investitionssumme sicherlich nicht erreicht werden. 
 
Der Antrag ist am 05.10.2017 – und damit grds. verfristet – 
eingegangen. Ausnahmetatbestände, die die Anerkennung 
des besonderen Antragsstichtages 15.10. rechtfertigen 
könnten, sind nicht ersichtlich. Nach der Formulierung im 
Antrag ist die Anlage nicht ausgefallen. 
 
Es wird empfohlen, den Antrag abzulehnen. 
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Antragsteller: Tennisclub Grün-Weiß-Rotenburg e. V. 
 
Maßnahme: Dachsanierung des Clubhauses 
 
Kosten: Gesamtsumme 66.000,00 € 
 davon Eigenleistungen (unbekannt)       € 
 
Finanzierung lt. An-
trag: 

Zuwendung Landkreis 
Zuwendung Gemeinde(n) 
Zuwendung Sportbund 
Zuwendungen Dritter 
Eigenbeteiligung 
Summe 

      € 
      € 
      € 
      € 
      € 
      € 

 
Mögliche Förderung: zuwendungsfähige Kosten       € 
 Fördersumme (20%) 0,00 € 
 
Erläuterungen: Das Dach des Klubhauses (Baujahr 1976) soll saniert werden. 

Dabei sind auch asbesthaltige Materialien zu entsorgen. 
 
Lt. Antrag war geplant, die Maßnahme Anfang Oktober 2017 
durchzuführen. Einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde 
nicht zugestimmt. Zusammen mit dem Antrag wurde kein 
Kosten- und Finanzierungsplan vorgelegt. In der Folge wurde 
zweimal (Januar und Oktober 2017) gebeten, den Plan einzu-
reichen. Diesen Aufforderungen ist der Verein nicht nachge-
kommen. Daher kann nicht beurteilt werden, ob die Finanzie-
rung den Vorgaben der Verwaltungshandreichungen ent-
spricht. 
 
Es wird empfohlen, den Antrag abzulehnen. 

 
 


